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Das
Milizsystem

Heribert Fernau

«Eine Armee ist nur aufzubauen
bei fortwihrender Vergleichung
und Kenntnis dessen, was bei
fremden Armeen geschiehty soll
Feldmarschall Radetzky einmal
gesagt haben. Das ist ein Satz,
der ohne Zweifel auch fiir uns
gilt, die wir unsere Armee zwar
nicht aufbauen miissen, aber
doch daran gehen, sie bis in tra-
gende Pfeiler hinein zu renovie-
ren. So kann ein Blick auf die
Miliz unseres Nachbarn sicher
einige Denkanstosse geben, sei
es dank des untenstehenden
oder des darauf folgenden Bei-
trages. St.

Heribert Fernau,

Institut fiir militirische
Sicherheitspolitik,
Landesverteld;gunoglsakademle,

Stiftgasse 2a, 0 Wien;
il; Oberleutnant (Miliz)
lm undesheer.

osterreichische

Am Samstag, den 6.Jianner 1990,
iiberraschte das kleinformatige Bou-
levardblatt «Neue Kronenzeitungy
seine tédglich mehr als eine Million
zdhlende Leserschaft mit der Schlag-
zeile «Weg mit diesem Bundesheer!y
Im nachfolgenden Artikel wurde so-
dann gefordert: «Geben wir zu dem
iiber 13000 Mann starken Kaderper-
sonal noch einige tausend langerdie-
nende Freiwillige (10 Jahre Dienstzeit,
dann bevorzugte Aufnahme bei Poli-
zei, Gendarmerie, Zoll) und schaffen
wir auf diese Weise eine erstklassig
ausgebildete, schnell bewegliche und
kampffahige Truppe. Eine solche Ar-
mee geniigt bei den heutigen Gege-
benheiten, um die Grenzen unseres
Staates zu schiitzen und auch im Sinne
des Staatsvertrages sowie unserer
Neutralitit verteidigungsbereit zu
sein.»

Alle diese Gedanken und Reform-
vorstellungen sollten, nach dem Wil-
len des Eigentiimers und Herausge-
bers der «Krone», Hans Dichand, bei
der Nationalratswahl 1990 dem Oster-
reichischen Volk in einer eigenen Ab-
stimmung zur Entscheidung iiberant-
wortet werden. Als dann noch der
Biirgermeister und Landeshauptmann
von Wien, Helmut Zilk (SPO), sowie
sein Pendant in Kérnten, der Freiheit-
liche Jorg Haider, bei ersten Stellung-
nahmen in der Presse Verstandnis und
Zustimmung fiir diese Forderung be-
kundeten, waren Prinzipien und
Strukturen der militdrischen Sicher-
heitspolitik in Osterreich wieder ein-
mal von politisch prominenter Seite
zur Diskussion und Disposition ge-
stellt worden. !.

Zuriick zu den Anfingen
1945 -1955

An der Wiege des osterreichischen
Bundesheeres stand die sogenannte
B-Gendarmerie, ein militirisch aus-
gerichteter Truppenkorper, dem Bun-

deskanzleramt unterstellt — initiiert,
ausgeriistet und gefordert von den
westlichen Besatzungsmaichten, per-
sonell iiberwiegend aus ehemaligen
Weltkriegsteilnehmern rekrutiert;
aufgestellt mit dem Ziel, ein «militari-
sches Vakuumy bei einem etwaigen
Abzug der Alliierten moglichst zu ver-
hindern. Der Koreakrieg war noch
frisch in aller Erinnerung, der Kalte
Krieg in Europa bot Grund und An-
lass zu zahlreichen Bedrohungsvor-
stellungen.

Bewaffnete Neutralitiit

Conditio sine qua non des am
15. Mai 1955 in Wien unterzeichneten
Osterreichischen Staatsvertrages war
das gut einen Monat zuvor in Moskau
zwischen der Osterreichischen Regie-
rungsdelegation und der Sowjetunion
ausgehandelte Memorandum, welches
unter anderem von Osterreich fordert,

keinen militirischen Biindnissen
beizutreten und militarische Stiitz-
punkte auf seinem Gebiet nicht zuzu-
lassen, ...» sowie «... eine Deklaration
in einer Formy abzugeben, «die Oster-
reich dazu verpflichtet, immerwih-
rend eine Neutralitiit der Art zu iiben,
wie sie von der Schweiz gehandhabt
wirdy («Moskauer Memorandumy).

So beschloss der oOsterreichische
Nationalrat «aus freien Stiickeny am
26. Oktober d.J., nach dem Abzug aller
vier alliierten Besatzungstruppen, ein
Bundesverfassungsgesetz iiber die
Neutralitit Osterreichs. Kurz zuvor,
am 7.September 1955, wurde in
Osterreich die allgememe Wehrpflicht
aller minnlichen Staatsbiirger be-
schlossen; die B-Gendarmerie war
eineinhalb Monate zuvor in «Proviso-
rische Grenzschutzabteilungeny um-
gewandelt worden.

Strukturvorstellungen 1955

Die Wahipartei der Unabhdngigen
(WdU), Vorlauferorganisation der
Freiheitlichen Partei  Osterreichs
(FPO), votierte bei der Abstimmung
vom 7. September tiber das Wehrgesetz
im Osterreichischen Nationalrat mit
ihren 14 Abgeordneten fiir die Schaf-
fung einer «hochwertigen Kampf-
truppe mit etwa sechsjahriger Aktiv-
dienstzeit auf freiwilliger Grundlage»
und damit gegen die Einfithrung der
allgemeinen Wehrpflicht.

Die Kommunistische Partei Oster-
reichs (KPO), die gemeinsam mit OVP
und SPO zu den Griindern der Zwei-
ten Republik gehorte und von 1945 bis
Mai 1959 auch im 0sterreichischen
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Nationalrat vertreten war, brachte an
diesem Abstimmungstag einen Antrag
ein, demgemaiss das Wehrgesetz «vor
seiner Beurkundung durch den Bun-
desprisidenten einer Volksabstim-
mung zu unterzieheny wire. Der fiir
die vier damaligen Abgeordneten der
KPO sprechende Hauptredner, Ernst
Fischer, resiimierte fiir seine Fraktion:
«Wir schlagen dem Volk vor, sich fiir
eine demokratische Volksarmee, fiir
eine Miliz nach dem Beispiel der
Schweiz zu entscheiden und ein Heer
mit Berufsoffizieren und Berufssolda-
ten abzulehnen. Daher stimmen wir
gegen das Wehrgesetz der Regierung,
S

Die politische Forderung der
Osterreichischen Volkspartei (OVP) lag
urspriinglich bei einem zwolfmonati-
gen, jene der Sozialistischen Partei
Osterreichs (SPO) bei einem sechsmo-
natigen Wehrdienst mit zusitzlichen
drei Monaten fiir Waffeniibungen.
Vergessen war fiir die Volkspartei das
im Juni 1945 in den Programmati-
schen Leitsitzen aufgestellte Postulat:
«Schaffung eines osterreichischen
Milizheeres zur militarischen Siche-
rung des staatlichen Hoheitsgebietes
und zur Durchfithrung militdrischer
Sanktionen, die der Weltsicherheits-
verband gegebenenfalls gegen inter-
nationale Friedensstorer verhédngt.»

Fiir die entscheidende Abstimmung
hatten die beiden grossen Volkspar-
teien, OVP und SPg in einer «Gros-
sen Koalitiony miteinander verbun-
den, einen arithmetischen Kompro-
miss aus ihren Vorstellungen iiber die
Lange der Wehrdienstzeit gesucht und
gefunden, ndmlich:

Die Losung von 1955

Von einer Miliz respektive einer mi-
lizartig strukturierten Armee war zu
dieser Zeit noch nichts zu bemerken.
Die am 1. Oktober erstmals in Oster-
reichs Kasernen einriickenden Pri-
senzdiener mussten neun Monate in
den ihnen zugewiesenen Verbinden
abdienen. Gefithrt und ausgebildet
wurden sie durch Berufskader, danach
als Reservisten entlassen; Wiederho-
lungsiitbungen waren nicht vorgese-
hen, Einberufungen nur im Kriegsfall.

Riickblickend betrachtet, wire es
wohl auch etwas viel verlangt gewesen,
dass sich ein Land — eben der natio-
nalsozialistischen Diktatur entwun-
den, wobei Hunderttausende in den
Reihen der deutschen Wehrmacht ge-
kampft hatten — nun gleich zu einer
milizartig strukturierten Wehrform
nach der Leitvorstellung des «Biirgers
in Uniformy hitte bekennen sollen. Es

war doch die neue Osterreichische
Identitat, um hier ein gefliigeltes Wort
zu verwenden, eben erst aus schmerz-
und leidvollen Erfahrungen geboren
worden. So hielt man sich eher an tra-
ditionelle Grundlinien: allgemeine
Wehrpflicht mit Reservistenaufgebot.

Erste Reformschritte
in den 60er Jahren

Unter der Ministerschaft von Ver-
teidigungsminister Karl Schleinzer
(OVP) kam es zu ersten Ansétzen fiir
eine Weiterschulung von Reservisten,
die ab Janner 1963 fiir maximal vier
Tage im Jahr zu Instruktionen und In-
spektionen einberufen werden konn-
ten. Mit diesen im Einsatzfall mobil zu
machenden «Grenzschutzverbandeny
gewann das «Reservistenheer» viel an
Bedeutung innerhalb der Armee.
Dennoch kam das Bundesheer wih-
rend der 60er Jahre aus seiner internen
Organisationskrise nicht heraus.

Die Reorganisation von 1971
Erste milizartige Elemente

Am 15.Mai 1970 — die National-
ratswahlen waren geschlagen und die
SPO erzielte zum erstenmal eine rela-
tive Mandatsmehrheit im Nationalrat,
gestiitzt auf die FPO bildete sie eine
Minderheitsregierung — wurde eine
Bundesheer-Reformkommission  ge-
bildet, die ihren Abschlussbericht bis
31.10.1970 vorzulegen hatte.

Die Wehrgesetznovelle 1971, verab-
schiedet von SPO und FPO, brachte
sodann erstmals milizartige Organisa-
tionsstrukturen in das osterreichische
Bundesheer der Zweiten Republik.

Die Betonung liegt auf «milizartigy
und nicht auf «Milizy. Denn es ist eine
Osterreichische Besonderheit, dass
heute eigentlich drei verschiedene
Wehrstrukturen nebeneinander beste-
hen: Elemente einer Berufsarmee fin-
den sich neben solchen einer klassi-
schen Reservistenkonzeption und
verbinden sich schliesslich mit miliz-
artigen Strukturen (zumeist orientiert
an dem Vorbild der sich selbst ausbil-
denden Miliz der Schweiz — aber viel
treffender als Rahmenkaderheer nach
Art Schwedens oder Finnlands zu be-
zeichnen).

Mischung von Strukturen

Im einzelnen gibt es seit der Wehr-
gesetznovelle 1971:

a) Die Gruppe der Berufsunteroffi-
ziere, Berufsoffiziere und der sich frei-
willig fiir eine langere Dienstzeit ver-
pflichtenden Soldaten (heute: ZS —
Zeitsoldaten, vgl. den folgenden Bei-
trag, Seite 269);

b) das starke Segment der 8mona-
tigen Prisenzdiener, die zum Grossteil
als «Systemerhaltery (Koche, Kfz-
Fahrer, Schreiber, Ordonnanzen,
usw.) zur Aufrechterhaltung der mili-
tarischen Friedensinfrastruktur her-
angezogen werden und keinen Trup-
peniibungen («Wiederholungskursey)
mehr unterliegen;

Prisenzdiener mit einer Dienst-
pflicht von acht Monaten wurden und
werden auch bevorzugt zur Bereit-
schaftstruppe (BT), das sind mit Mas-
se die Panzergrenadierdivision und
drei Infanteriebataillone sowie einige
Armee- und Korpstruppen, herange-
zogen; die Beorderung zu dieser
Gruppe erlischt 2-3 Jahre nach Ab-
gang aus dem Prisenzdienst;

¢) die neue Gruppe der 6monatigen
Priisenzdiener, die bis vor dem Ende
ihres 36. Lebensjahres (heute: 40. Le-
bensjahr) 60 Tage Truppeniibungen
(zumeist in Form von ein- bis zweiwo-
chigen Ubungen im Zweijah-
resrhythmus) zu absolvieren haben,
und auf diese Weise zur Aufstellung
der raumgebundenen und mobilen
Landwehr beitragen sollen.

Zusitzlich miissen, abgestuft nach
Dienstgrad und Funktion (Chargen,
Unteroffiziere, Offiziere), auf freiwil-
liger Basis 30 bis 90 Tage an Kader-
iibungen abgeleistet werden.

Organisatorische Konsequenzen

Der organisatorische Niederschlag
der nun neu zu formierenden Armee
fand sich in der Heeresgliederung ’72.
Dem Bundesministerium fiir Landes-
verteidigung (BMLV) wurde ein je-
derzeit ausriickungsfihiges Armee-
kommando unterstellt, welches iiber
zwei Korps, eine Panzergrenadierdi-
vision (urspriinglich war die Aufstel-
lung einer zweiten Panzergrenadierdi-
vision vorgesehen), die Fliegerdivision
sowie das Militirkommando Wien
verfiigt. Daneben gehoren zum BMLV
noch die «Amter mit ihren Anstalten
und Lagern sowie sonstige nachge-
ordnete Dienststelleny (Abbildung 1;
aus ASMZ 5/83, S.260).
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Amter, Sonstige
Dienststellen

[

Militdrkommanden

Divisionen

Brigaden

Landwehr-
regimenter

Ersatz-
regimenter

Korps T ! !

Anmerkung: §""* 7 Verband entsteht
!....J nachMobiimachung

Abb.1: Gliederung des Bundesheeres.

Wichtig ist die seitdem fiir Oster-
reichs Landstreitkrifte entscheidende
Unterscheidung und Dreiteilung in
B Bereitschaftstruppe (BT) oder BT-
dhnliche Verbinde,

B mobile Landwehr und
B raumgebundene Landwehr.

Das Unterscheidungskriterium
dieser drei Segmente des Bundeshee-
res liegt
B erstens beim unterschiedlichen
Prozentsatz des stindig verfiigbaren
Kaderpersonals (bei der BT ein relativ
hoher Berufskaderanteil, bei der
raumgebundenen Landwehr ein zah-
lenmassig schwaches Rahmenkader)
B zweitens somit bei unterschiedlich
langen Zeitabldufen fiir die Mobilisie-
rung
B drittens — de facto — bei der Be-
waffnung. So ist die Masse der mecha-
nisierten Verbidnde und Einheiten in
der Bereitschaftstruppe konzentriert.

Je nach Art der Truppe findet da-
her das Milizprinzip (kurze Grund-
ausbildung, Wiederholungsiibungen,
Selbsttragerschaft usw.) eine ganz un-
terschiedliche Ausgestaltung; mit al-
len Konsequenzen fiir Fragen der
Menschenfithrung, der Ausbildungs-
konzeption, der Bedeutung der Trup-
penitbungen, fiir den Austausch und
die Verflechtung mit der gesellschaft-
lichen Umwelt, fiir die Akzeptanz des
Militars und die Legitimitit der poli-
tischen Ordnung, um nur einige Di-
mensionen beispielhaft zu nennen.

Zu den Entwicklungen nach
1971

Umfassende Landesverteidigung

Wihrend der 70er Jahre erfolgte
sodann die konzeptionelle Neuorien-
tierung und die erweiterte legistische
Verankerung der umfassenden und
militdrischen Landesverteidigung. Die
entsprechenden Stichworte seien hier
kurz referiert: Verteidigungsdoktrin,
Umfassende Landesverteidigung
(ULV), Sicherheitspolitik, Landesver-
teidigungsplan (LV-Plan) und Raum-
verteidigung (Abb. 2). Sie wurden be-
reits an anderer Stelle im Rahmen die-
ser Serie iiber die Osterreichische Si-
cherheitspolitik néher erldutert.

Die Landwehrstammregimenter?

Im Zuge einer weiteren Wehrge-
setznovellierung (1977) kam es in
Osterreich zur Aufstellung von Land-
wehrstammregimentern (LWSR),
«den wesentlichen Tragern der Land-
wehr-Friedensorganisationy.

Diese 30 heute oOsterreichweit be-
stehenden und den territorial nach
Bundeslidndern organisierten Militar-
kommanden untergeordneten Land-
wehrstammregimenter obliegt die
Ausbildung, Materialerhaltung sowie
die Verantwortlichkeit beziiglich der
ihnen unterstehenden Einheiten und
Verbiande (Landwehr) bei einer Mo-
bilmachung im Einsatzfall.

So «zerfillty ein Landwehrstamm-
regiment mit seinen Ausbildungs-

82> sehliisselzonen
W Raumsicherungszonen

Abb. 2: (Raumsicherungszoneny» und «Schliisselzoneny entlang der als operativ entschei-
dend angesehenen Bewegungslinien sollen den Eintritts- und den Aufenthaltspreis fiir die

Abhaltung und Kriegsverhinderung bewirken.
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kompanien im Einsatz in ein Land-
wehrregiment mit den anteiligen
Landwehrverbinden (mobile und
raumgebundene Landwehr). Diesem
Landwehrregiment ist zumeist eine
Zone (Schliissel- oder Raumsiche-
rungszone) zugeordnet, in der es in
vielen Fillen das taktisch fithrende
Kommando zu stellen hat (Abb. 2).

Bestandesplanung

Eine derartige territoriale Sittigung
erfordert natiirlich einen entspre-
chenden quantitativen militdrischen
Personalumfang nach angeordneter
Teilmobil- beziehungsweise Mobil-
machung.

Im Landesverteidigungsplan ist da-
her auch das Erreichen einer personel-
len Zwischenstufe mit einer Perso-
nalstarke von 186000 Mann «nettoy
(=ohne Personalreserve, Ersatzorga-
nisation und Wachkompanien) bis
zum Jahr 1986 gefordert worden. Die-
ses Ziel konnte zumindest auf perso-
nellem Gebiet eingehalten werden,
wenngleich auf dem materiellen Sek-
tor bis heute Defizite zu verzeichnen
sind.

Die ebenfalls im LV-Plan geforderte
Inangriffnahme einer weiterfithren-
den Ausbaustufe von 300000 Mann
im Laufe der 90er Jahre (ob brutto
oder netto ist im LV-Plan offen gelas-
sen) soll zumindest den — moglicher-
weise — sukzessiven Ubergang zu den
Kampfverfahren der Raumverteidi-
gung ermoglichen. Ob diese Zielvor-
stellung heute noch eine realistische
Grossenordnung verkorpert, sei hier
dahingestellt; als verbindlicher politi-
scher Auftrag ist sie aber weiterhin in
Kraft.

Dennoch kann das osterreichische
Bundesheer auf einen beachtlichen
Ausbau wiahrend der letzten 35 Jahre
seines Bestehens verweisen: Von 7000
Mann (1955) iiber 50 000 im Jahr 1965,
150000 zur Mitte der siebziger Jahre,
kann es heute gegebenenfalls an die
250 000 Mann auf die Beine bringen.?

Milizarmee
als Biirgerleitbild?

Im Gegensatz zur Schweiz kann in
Osterreich weder von einem «Biirger-
leitbild» noch von einem «angeschla-
genen Idealy (Haltiner) gesprochen
werden; zu unterschiedlich sind die
gesellschaftspolitischen ~ Vorausset-
zungen, Strukturen und Entwicklun-
gen in beiden Staaten: Osterreich,

verfassungs- und ideengeschichtlich in
einer «etatischeny Tradition von Staat
und Gesellschaft verharrend, die
Schweiz hingegen einer «sozietireny
Konzeption verpflichtet, fiir die «Mi-
lizparlament» und «-demokratie» ge-
laufige Vokabeln sind, geben daher der
«gesellschaftsbildenden Kraft des
Milizsystems» ganz unterschiedliche
Freiraume zu dessen Entwicklung.
Dies zeigt sich nicht nur, aber gerade
und eindriicklich auch im Bereich der
militarischen Landesverteidigung:
Von 100 mdnnlichen ésterreichischen
Staatsbiirgern, geboren im Jahre 1972,
werden sich im Schnitt nur mehr 90
dem militdrischen Stellungsverfahren
unterziechen. Der Abschluss des
Grundwehrdienstes im Jahr 1990 wird
dann nur mehr von zirka 70 Mann er-
lebt werden. Fiir ungefahr die Halfte
von ihnen entfillt die Pflicht zur Ab-
leistung von Wiederholungsiibungen
(8 Monate Grundwehrdienst), sie er-
spart sich also fiir den weiteren Le-
bensverlauf eine Reihe zusitzlicher
Belastungen. Von den verbleibenden 35
Minnern der anfianglichen Hundert-
schaft werden wihrend der folgenden
Jahre aus gesundheitlichen, sozialen
oder beruflichen Griinden respektive
aus Offentlichem Interesse weitere
Ausfille fiir die «Milizy zu verzeich-
nen sein. Somit stehen etwa 30 der vor-
hin genannten 100 Mann aller Wahr-
scheinlichkeit nach fiir das milizartige
System des osterreichischen Bundes-
heeres zur Verfiigung.
Vergegenwirtigt man sich dann
noch den weitaus grosseren weiblichen
Bevolkerungsanteil in  Osterreich,
dann wird relativ plausibel ersichtlich,
dass der «Milizy in der Gesellschaft
kaum eine, und selbst in der Armee
nur eine geringe «leitbildstiftendey
Funktion und Rolle zukommt.

Verinderung und Krise
in den 80er Jahren

Dass der im Landesverteidigungs-
plan in groben Linien skizzierte Aus-
bau des Bundesheeres nicht in dem
Masse vonstatten gehen wiirde wie
vorgesehen, war bereits Mitte der 80er
Jahre erkennbar.

Der  demographisch  bedingte
Riickgang an Grundwehrdienern
(«Pillenknicky») und die mit der Wahl’
der Grossen Koalition (1986) von SPO
und OVP fiir 1987 und 1988 unter dem
Gesichtspunkt der Haushaltskonsoli-
dierung zu beobachtende budgetire
Talfahrt konnten bereits als Vorboten
grosserer Probleme gedeutet werden.

Ein weiteres Krisenanzeichen war
der erbitterte politische Streit um die
Anschaffung und Einfithrung von 24
SAAB-Draken-Abfangjagern  wih-
rend der letzten Jahre.

Im Zuge dieser Diskussion wurde
die Offentlichkeit einmal mehr darauf
aufmerksam gemacht, wie schwerfil-
lig bundesheerinterne Verwaltungs-
abldufe vor sich gehen; zahlreiche Pi-
loten wanderten relativ kurz nach ab-
solvierter Ausbildung sofort zu zivilen
Flugunternehmungen ab, so gering
waren die beruflichen Anreize, im Be-
reich des Heeres zu verbleiben.

Auch die Ergebnisse der Mei-
nungsforschung miissen hier als In-
strument der frithzeitigen Krisen-
wahrnehmung Erwidhnung finden:
Die generell hohe prinzipielle Beja-
hung des Bundesheeres (80% von
1972-1987) ist 1988 auf 61 und Ende
1989 auf 56 Prozent abgesackt. 75
Prozent aller Osterreicher machte sich
Mitte 1989 auch keine Sorgen mehr
iber eine Bedrohung vom «Ostblocky.
Man fiirchtete sich nicht «vor» son-
dern «fiiry die Geschehnisse in der
Sowjetunion (Bretschneider). Beson-
ders hoch, aber in der Tendenz bereits
genauso lange bekannt, ndmlich bei 55
Prozent, liegt auch die negative Ein-
schiatzung der Institution durch
8-Monate-Grundwehrdiener, welche
nach ihrem abgeleisteten Prisenz-
dienst vom Bundesheer nichts mehr
wissen wollen. Die Armee als Demoti-
vator?

Als letztes Datum aus der Mei-
nungsforschung soll hier noch zur
Sprache gebracht werden, dass sich
unmittelbar nach der Schweizer Ab-
stimmung vom 26.November 1989
ungefdhr 35 Prozent der befragten
Osterreicher fiir eine «Abschaffung
des Heeres bei gleichzeitiger aktiver
Friedenspolitik» aussprachen.

In der Zwischenzeit ging der «Ab-
brockelungsprozessy rund um und im
Bundesheer weiter — trotz einiger po-
sitiver Errungenschaften der letzten
Jahre.

Die genannten Probleme verblas-
sen namlich gegeniiber dem bren-
nendsten Thema des letzten halben
Jahres: Die demokratischen Revo-
lutionen rund um Osterreich in den
Landern Mittel-, Ost- und Siidost-
europas. Die daraus erwachsende
Dynamik fir die Wiener Abrii-
stungsgesprache (VKSE, VVSBM)
bringt beinahe wochentlich neue
und zumeist hoffnungsvolle Vor-
schlige.

In diesem Zusammenhang wird ge-
genwirtig eine Vielzahl von Fragen
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beziiglich einer zukiinftigen Sicher-
heitsarchitektur Gesamteuropas ge-
stellt; eine Architektur, die heute
kaum in Umrissen sichtbar zu machen
ist und deren Auswirkungen auf die
sicherheitspolitische Lage Osterreichs
nur wenigen Visiondren klar zu sein
scheint.

Und hier schliesst sich der Kreis:
Steht Osterreich wieder einmal vor
einem «Unterbruchy in der Wehrpoli-
tik, wie er von der «Kronen-Zeitungy
gefordert worden ist?

Jingste Umfragen bestitigen das
zumindest ambivalente Meinungsbild
in der Osterreichischen Bevolkerung.
Auf die Frage «wie soll das Bundes-
heer organisiert sein?» (OGM, 1990)
sprachen sich 41 Prozent fiir ein Be-
rufsheer, 39 Prozent fiir die Allgemei-
ne Wehrpflicht aus, wihrend 20 Pro-
zent keine Angaben machten.

Wurde hingegen semantisch zwi-
schen «Milizheery und «Berufsheery
unterschieden (Integral, 1990), so be-
kannten sich 57 Prozent fiir ersteres,
wihrend nur 29 Prozent fiir letzteres
votierten. «Allgemein gegen das Heer)
sprachen sich nur 9 Prozent der Be-
fragten aus, wihrend wiederum 6 Pro-
zent keine Angaben machten.

Um Zeiten des Wandels aber un-
beschadet und mit Gewinn zu iiber-
leben, dazu braucht die militérische
Slcherheltspohuk Osterreichs nichts
mehr als eine offene Diskussion
iiber Sinn, Elemente, Strukturen
und Perspektiven.

Die Straffung von Ausbildungsab-
laufen (Ausbildungsmodell ’90), die
Erhohung des Soldes fiir Rekruten von
45 auf 55 Schilling sowie die geplante
Einfithrung der 5-Tage-Woche auf
Mitte 1990 werden, so gut sie auch ge-
meint sein mogen, zu kurz greifen.
Dass diese Debatte schon vorgestern
begonnen hat, haben heute noch im-

mer zu wenige begriffen, die das Heer
von iibermorgen tragen und reprisen-
tieren werden.

Anmerkungen

! Erinnert sei hier unter anderem daran,
dass es in Osterreich bereits 1969/70 ein
von Wilfried Daim und Giinther Nenning
initiiertes Volksbegehren zur Abschaffung
des Bundesheeres gegeben hat. Wichtigstes
Publikationsorgan dieser Initiative war das
«Neue Forumy.

Dieses Volksbegehren kam iiber das
Einleitungsverfahren aber nicht hinaus. Im
Unterschied zur Schweiz kann ein Volks-
begehren in Osterreich — muss aber nicht —
vom Nationalrat behandelt werden. Auch
die Durchfiihrung einer Volksabstimmung
liegt, ausser im Falle der Verfassungsrevi-
sion, im Ermessen der Volksvertretung;
ebenso sind Ergebnisse von Volksabstim-
mungen iiber Einzelfragen fiir das Parla-
ment nicht bindend.

2De Landwehrstammregimenter
(LWSR) lassen sich mit keiner der in der
Schweiz verwendeten Organisationsfor-
men vergleichen; sie enthalten aber ver-
standlicherweise viele Einzelelemente der
uns vertrauten Strukturen, z. B. vom
— Kdo einer RS:

Grundausbildung
- Div Kdo:

Ausbildung der

Grundausbildung
— Waffenplatzkdo:

Kasernen, Ubungsplitze
— Mob Platzkdo:

Vorbereitung KMob
— Kdo Kampfbrigade:

Vorbereitung des Einsatzes (ortsfest)

— Zeughaus:

Materialbereitstellung

Alle diese Funktionen werden im Prin-
zip durch das Berufskader der LWSR
wahrgenommen.

Die Landwehr (keine Altersklasse, son-
dern Funktionsbezeichnung) wird — als
Idealvorstellung — im Einsatzraum, d. h. in
einer Raumsicherungs- oder Schliisselzone
rekrutiert und ausgebildet. Mindestens
ihre raumgebundenen Teile wiren deshalb,
was die Kombination von Wohnort,
Standort fiir die EK und Einsatzraum an-
geht, noch am ehesten mit der Infanterie
unserer Kampfbr zu' vergleichen (Stutz).

Truppe nach der

Einfach Super!!

=—= Am besten gleich
bestellen!

unverwistlichen

¥ 045-213434

Spezialmodell f. Jager, Polizei- und
Zollbeamte, Fallschirmspringer, firs Militar... als
Arbeitsstiefel fiir viele Berufe - fiir Freizeit und
Sport. Gefettetes, nasseabstossendes Water-
proofleder, ledergefiittert, Schaft weich gepolstert,
Lederbrandsohlen. Stabiler Boden in zwiege-
nahter Ausfiihrung mit Zwischensohle u.
Profilgummisohlen.
Schafthohe ca. 23 cm. Bequemform.

PA Art. 0591-1 schwarz,

Keine Nachnahme. Umlausch maglich. Gratis-Schuhzeitung.

GILLI-Versand, 6232 Geuensee

3 Immer noch wachsende Bestidnde, weil
die ab 1971 nach neuem System rekrutier-
ten Jahrginge noch nicht aus Altersgriin-
den ausgeschieden sind (Stutz).

Verwendete Literatur ;

Klaus Berchtold (Hg), Osterreichische
Parteiprogramme 1868 —1966, Wien 1987.

Gerhard Bohner, Die Wehrprogramma-
tik der SPO, Wien 1982.

Bundeskanzleramt (Hg), Landesvertei-
digungsplan, Wien 1985.

Heinz Danzmayr, Osterreichs Sicher-
heitspolitik —  Orientierung an_ der
Schweiz?, in: Hans Thalberg (Hg), Oster-
reich — Schweiz: Nachbarn, Konkurrenten,
Partner, Wien 1988, 319ff.

Mario Duic, Die Bundesheerreform und
ihre Entwicklung, in Osterreichisches
Jahrbuch fiir Politik 81, Miinchen/Wien
1982, 331 ff.

Erich Eder, Anmerkungen zur Heeres-
gliederung 1987, in: Osterreichische Mili-
tirische Zeitschrift (OMZ) 6/87, 493 ff.

_ Heribert Fernau, Der Milizbegriff, in:
OMZ 6/1987, 493 ff.

Heribert Fernau/Johann Maurer/Franz
Stierschneider, Daten, Trends und Inter-
pretationen zum Budget der Osterreichi-
schen Landesverteidigung, Wien 1990.

Franz Kernic, Zwischen Worten und
Taten. Die Wehrpolitik der Freiheitlichen
1949 1986, Wien 1988.

Ernest Konig, Die 0sterreichischen
Streitkrifte: Kontinuierliche Entwicklung
und drohende Krise, in: OMZ 4/1988,

297/ 1L
Hans Penkler, Wehrrechtsinderung
1988, in: Truppendienst 1989 (Sonder-

druck).

Manfried Rauchensteiner (Hg), Das
Bundesheer der Zweiten Republik, Wien
1980.

Gerhard Sladek/Walter Tancsits, Die
Identitat der Militdrischen Elite in Oster—
reich, Wien 1988.

Christine Stockl, Die Verteidigungspo-
litik der OVP und der Stellenwert der mili-
tirischen Landesverteidigung im Osterrei-
chischen Neutralititskonzept = (1955—
1985), Wien 1985.

Rudolf Striedinger, Organisationsauf-
bau und Gliederung des osterreichischen
Bundesheeres, in: ASMZ 5/1983,259ff. W

ASMZ

Monatliche Auflage:

33538 Exemplare

- Fr.150-

WEMF/SRV-beglaubigt
am 19. Mai 1989




	Das österreichische Milizsystem

